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[1656 Juli ? ] A
NOTIZEN [DES ZUGER TAGSATZUNGSGESANDTENBEAT II . ZURLAUBEN IN

SACHEN FORTSETZUNG DER FRIEDENSVERHANDLUNGENNACH DEM
VILLMERGERKRIEG,AUFGEZEICHNET ANLAESSLICH DER VOM 12 . JU¬
LI BIS 21 . AUGUST 1656 DAUERNDEN TAGSATZUNG DER XIII OR¬
TE IN BADEN? ]

AH 74/25

"Das auch der Jezige Fridenschluss [=Landfriede vom März 1656 ] uns obligiere

uff alle dismals einwendende beschwärden , rechtlich Zuo Andtworten dessen ge-

stahnd wir nit sonders was Jre Religionsverwandten [d . h . die Neugläübigen]

anliggen Luth des [ 16 ] 32 Vertrags [ - dieser wurde anlässlich der Beilegung



des Matrimonial - und Kollaturstreites im Thurgau und Rheintal an der am 7.
1

September 1632 beginnenden gemeineidg . Tagsatzung in Baden ausgehandelt - ]

erörtern Zelassen

Dem dritman syn Recht Zuo benemmen staht kheiner Christenlichen 3 Recht und

gerechtigkheit liebenden Oberkheit Zuo . darumben wir Jederzyt den Vorbehalt

gethon.

das worth Hassen oder vechden ist gemeinnt von des glaubens wegen solle es

nit beschächen - woho staht es aber geschriben dass einer müesse syn Lechen¬

hoof f 3 syn geldt syne dienst oder Aembter einem Lychen der nit sines glaubens

ist : undt Kan ein Jeder das seinig einem verthruwen undt geben ohne einichen

hass gägen dem Andern seinem Nebendt Mentschen

Zuo den Embtem nach den Landvögten [ in den Gemeinen Herrschaften ] hand sy

[die reg . Orte ] oder Jre Landtvogt Jre stimmen Zuo ertheilen 3 darby last mans

bewenden.

Jn Summa suechendt [ die Zürcher ] Jn allem das Meer abzuowychen . Der Vertrag

[von 16] 32 Last uns [die V kath . Orte ] bim selbigen durchus verpliben ussge-

nommen in Sachen so Jrer Religion und deren nothwendigen anhang belangt : sol¬

len wir uns fr . Verglichen uss mangel dessen das Recht walten Lassen " .

1 ) s . EA V 2 , 1541 Art . 218 . An dieser Tagsatzung nahm auch Beat II . Zurlau¬
ben als Vertreter von Stadt und Amt Zug teil.
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